
Der Unternehmerverband des Gastgewerbes
A U F N A H M E A N T R A G

Firma, wie im Handelsregister eingetragen (nur für juristische Personen, z.B. GmbH)     Rechtsform (z.B. Einzelunternehmen, GmbH, GbR, e.K. etc.)

Betriebsname (z.B. Hotel Tanne, Gasthaus zum Bahnhof)

 Neuaufnahme mit Betrieb  Zweit-/Drittbetrieb  Umschreibung l Wiederaufnahme 
 Wartemitglied (vor Betriebsübernahme)  Partner l Angehöriger  Fördermitglied   nach Betriebsaufgabe (passiv)

Art der 
Mitgliedschaft

Nachname Vorname

Geburtsdatum Nationalität Funktion l Position (z.B. Inhaber, Geschäftsführer, Direktor etc.)

 Frau 
 Herr 
 Divers

Angaben zum 
Antragsteller

Angaben zum 
Betrieb / zur Firma

Netto-Jahresumsatz:  unter 52.000,00 € *)  ab 52.000,00 €  ab 150.000,00 €
  ab 400.000,00 €  ab 650.000,00 €  ab 900.000,00 €
  ab 1.200.000,00 €  ab 1.500.000,00 € *) Umsatznachweis bitte beifügen

Umsatzangabe für 
Beitragseinstufung

Den von mir zu entrichtenden Verbandsbeitrag zahle ich  halbjährlich *)   jährlich *)

*) Im Jahr der Aufnahme ist der Mitgliedsbeitrag ab Beginn der Mitgliedschaft bis Ende des laufenden Kalenderjahres zu entrichten.

Zahlungs- 
modalitäten

Wie sind Sie auf den Verband aufmerksam geworden?
 GEMA  Vorgänger  Lieferanten  DEHOGA-Partner  Hotelklassifizierung
 Internet  Kollegen  Presse 
 Social Media                 DEHOGA-Werbeschreiben  Messen / Events  Sonstige _______________________________

Erstkontakt

Betriebsanschrift (ggf. Betriebsstempel)

Postanschrift (wenn abweichend von der Betriebsanschrift)

Rechnungsanschrift (wenn abweichend)

E-Mail (für interne Mitteilungen des Landesverbandes)                                                  Homepage

Telefon                                           Mobiltelefon

Betriebsart l Betriebstyp:
 Hotel  Hotel garni  Pension  Gasthof mit Beherbergung  Ferienwohnungsbetreiber  Sonstige Beherbergung
 Schankwirtschaft (getränkelastig)  Speisewirtschaft (speiselastig)  Café / Bistro  Imbiss / Stehausschank
 Systemgastronomie   Verkehrsgastronomie (BAB-Raststätten, Bahnhofsgastronomie...)
 Diskothek / Tanz- / Bar- / Vergnügungsbetrieb
 Gemeinschaftsverpflegung  Catering / Veranstaltungsunternehmen  Sonstige (auch Bedarfsgastronomie...)

Betriebsform:  Einzelbetrieb Ausbildungsbetrieb: Waren Sie bereits Mitglied im DEHOGA:
  Kettenbetrieb  ja  ja
  Franchisebetrieb  nein  nein

Allgemeine 
Betriebsdaten

Betriebseröffnung am Name des Vorgängers Ihres Betriebes

(4) Eine Wiederwahl ist zulässig.

(5) Beschlüsse der Delegiertenversammlung werden mit 
einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleich-
heit gilt ein Antrag als abgelehnt. Es wird grundsätzlich 
geheim abgestimmt, es sei denn, die Delegiertenver-
sammlung beschließt mit Mehrheit ein anderes Abstim- 
mungsverfahren. Die Bestimmungen über § 8 der 
Satzung über Satzungsänderungen oder Auflösung des 
Verbandes bleiben hiervon unberührt.

§ 10
Fachliche Gliederung

(1) Der Verband gliedert sich in die Fachgruppe Hotels und 
verwandte Betriebe und die Fachgruppe Gaststätten und 
verwandte Betriebe. Die beiden Fachgruppen nehmen 
alle Belange ihrer Fachgruppe in eigener Zuständigkeit, 
jedoch im Einvernehmen mit dem Präsidium, wahr.

(2) Die Organe der Fachgruppen sind die aus dem gewählten 
Vorsitzenden und dem gewählten Stellvertreter beste hen- 
den Fachgruppenvorstände.

(3) Entsprechend den verschiedenen Betriebsarten inner- 
halb der beiden Fachgruppen können auf Antrag des 
Präsidiums oder des Großen Vorstandes Ausschüsse 
gebildet werden. Die Ausschüsse nehmen ihre Belange 
in eigener Zuständigkeit, jedoch im Einvernehmen mit 
dem Präsidium, wahr.

(4) Der Verband hat folgende ständige Ausschüsse:

 a.) Ausschuss für Berufsbildung
 b.) Ausschuss für Arbeitsmarkt und Tarifpolitik

(5) Die Vorsitzenden der Fachgruppen und der Ausschüsse 
haben das Recht auf jederzeitige Anhörung durch das 
Präsidium, soweit es um Themen geht, die in ihren 
Zuständigkeitsbereich fallen. Auf Wunsch sind sie zur 
nächsten Sitzung des Präsidiums zu laden. Eine Ent- 
scheidung des Präsidiums ergeht in ihrer Gegenwart.

§ 11
Beiträge

(1) Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Delegierten- 
versammlung beschlossen und in einer Beitragsordnung 
festgelegt. Die Beitragsordnung muss Bestimmungen 
über die Höhe, die Verteilung und das Einzugsverfahren 
enthalten.

 Für außerordentliche Mitglieder gemäß § 2 Absatz 1 b 
der Satzung, ist der Jahresbeitrag entsprechend der 
Beitragsgruppe 2 der jeweils gültigen Beitragsordnung  
zu zahlen. Für fördernde Mitglieder gemäß § 2 Absatz  
1 c der Satzung legt der Große Vorstand einen Jahres- 
beitrag fest, der der Leistungsfähigkeit der fördernden 
Mitglieder entspricht.

(2) Erfüllungsort für die Beitragszahlung ist Hannover.

§ 12
Haushaltsführung

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Schatzmeister 
hat für jedes Geschäftsjahr einen Haushaltsplan vorzulegen. 
Er hat die Finanzgebarung laufend zu überwachen und dem 
Präsidium zu berichten. Der Schatzmeister hat zum Schluss 
des Rechnungsjahres Rechnung abzulegen und die Abrech- 
nung der Delegiertenversammlung in übersichtlicher Form 
schriftlich vorzulegen.

§ 13
Kassenprüfung

(1) Die Delegiertenversammlung wählt für jedes Geschäfts- 
jahr drei Kassenprüfer und drei Stellvertreter. Die Kassen- 
prüfer bzw. Stellvertreter dürfen nicht dem Präsidium 
oder dem Großen Vorstand angehören.

(2) Die Kassenprüfer haben den Prüfungsbericht zu erstat- 
ten. Zu den Kassenprüfungen müssen jeweils die  
drei Kassenprüfer, im Verhinderungsfall Stellvertreter, 
zugegen sein.

(3) Wiederwahl ist möglich.

(4) Kassenprüfungen sind nach Bedarf, mindestens jedoch 
zweimal jährlich, davon mindestens einmal unvermutet, 
durchzuführen.

§ 14
Ehrenmitgliedschaft

(1) Mitglieder, die sich um die Berufsorganisation und das 
Gewerbe besondere Verdienste erworben haben, können 
durch die Delegiertenversammlung auf Vorschlag des 
Großen Vorstandes zu Ehrenmitgliedern ernannt wer-
den.

(2) Ehrenmitglieder sind beitragsfrei.

(3) Den Bezirks- und Kreisverbänden bleibt es überlassen, 
von sich aus verdiente Mitglieder auszuzeichnen.

 1.) den Präsidenten, 
 den Vorsitzenden des Ausschusses für Berufsbildung, 
 den Vorsitzenden des Ausschusses für Arbeitsmarkt 
 und Tarifpolitik,

 2.) den Schatzmeister, 
 den stellvertretenden Schatzmeister,

 3.) zwei Vizepräsidenten, 
 den Vorsitzenden der Fachgruppe Gaststätten und  
 verwandte Betriebe sowie einen Stellvertreter,  
 den Vorsitzenden der Fachgruppe Hotels und  
 verwandte Betriebe sowie einen Stellvertreter.

 Die Wahlen zu 1) werden in einem Jahr durchgeführt,  
die Wahlen zu 2) im folgenden Jahr und die Wahlen zu 
3) im darauffolgenden Jahr. Die zeitliche Reihenfolge  
der Wahlblöcke 1, 2 und 3 wird in der Delegiertenver-
sammlung einmal für alle Zukunft ausgelöst. Wird im 
Laufe einer Wahlperiode eine Nachwahl wegen vorzei - 
tigen Ausscheidens des Amtsinhabers erforderlich, wird 
der Nachfolger für den Rest der laufenden Wahlperiode 
gewählt.

 Die Amtszeit für alle Amtsträger im Verband im selben 
Amt beträgt 3 Jahre. Eine Wiederwahl ist möglich. 

(3) Zu der Delegiertenversammlung entsenden die Kreis- 
verbände für bis zu 100 Mitglieder zwei Delegierte;  
für jedes weitere angefangene 100 einen weiteren 
Delegierten. Stichtag für den Mitgliederbestand eines 
Kreisverbandes ist der 1.7. eines jeden Jahres.

 Schließen sich 2 oder mehrere Kreisverbände zu einem 
einheitlichen Kreisverband zusammen, so bleibt die Zahl 
ihrer Delegierten für einen Übergangszeitraum von 3 
Jahren unverändert.

(4) Innerhalb der von einem Kreisverband satzungsgemäß 
zu entsendenden Delegierten sind Stimmübertragungen 
möglich.

(5) Die Delegierten sind verpflichtet, sich vor Beginn der 
Delegiertenversammlung unter Vorlage des namentlich 
ausgestellten Delegiertenausweises in die Delegierten-
liste einzutragen.

(6) Die Delegiertenversammlung entscheidet mit einfacher 
Mehrheit. Zur Änderung der Satzung ist eine 2/3 Mehrheit 
der anwesenden Delegierten erforderlich. Zur Auflösung 
des Verbandes ist eine 2/3 Mehrheit der Delegierten- 
versammlung erforderlich. Sind weniger als 2/3 der 
Delegiertenversammlung anwesend, so muss eine neue 
Delegiertenversammlung einberufen werden und auf 
dieser entscheiden 2/3 der Anwesenden.

(7) Anträge zur Delegiertenversammlung können nur von 
Delegierten gestellt werden. Anträge zur Delegierten- 
versammlung sind spätestens acht Wochen vor der 
Delegiertenversammlung beim DEHOGA Landesverband 
Niedersachsen in Hannover schriftlich mit Begründung 
einzureichen. Vorschläge für Veranstaltungsorte zukünf - 
tiger Delegiertenversammlungen können von den Kreis- 
verbänden nur über ihren zuständigen Bezirksverband 
gestellt werden.

 Nicht fristgerecht eingereichte Anträge – soweit sie sich 
nicht auf Satzungs- und Beitragsänderungen beziehen 
– können mit Zustimmung der Delegiertenversammlung 
behandelt werden. Diese Zustimmung bedarf der 2/3 
Mehrheit der anwesenden Delegierten. Diese Anträge 
müssen schriftlich bis zur Eröffnung der Delegiertenver-
sammlung gemäß § 8 Absatz 1 begründet werden.

§ 9
Durchführung der Wahlen

(1)  Zur Durchführung der Wahlen ist von der Delegierten-
versammlung ein aus einem Vorsitzenden und vier 
Beisitzern bestehender Wahlausschuss zu wählen. 
Der Wahlausschuss überwacht den ordnungsgemäßen 
Ablauf der Wahlgänge, insbesondere die Stimmberech-
tigung der Abstimmenden anhand der Delegiertenlisten.

(2)  Nach Einsammlung der Stimmzettel stellt der Wahlaus- 
schuss das Ergebnis fest, und der Vorsitzende des 
Wahlausschusses verkündet sodann das Wahlergebnis 
und stellt die Rechtswirksamkeit der Wahl fest.

(3)  Die in dieser Sitzung vorgesehenen Wahlen zum Präsi- 
dium erfolgen in geheimer Abstimmung. Alle anderen 
Wahlen können nach Mehrheitsbeschluss der Anwesen- 
den auch durch Zuruf erfolgen. Gewählt ist, wer mehr 
als die Hälfte der abgegebenen Stimmen auf sich ver-
einigt. Wird ein solches Ergebnis nicht erzielt, so ist zwi-
schen den beiden Bewerbern, die die meisten Stimmen 
erhalten haben, eine Stichwahl vorzunehmen. Bei dieser 
entscheidet die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen. Bei Stimmengleichheit in der Stichwahl ent-
scheidet das Los, welches von einem Unparteiischen zu 
ziehen ist. Ist ein Amt mit mehreren gleichberechtigten 
Personen zu besetzen, so sind diese in einem Wahlgang 
zu wählen. Gewählt sind diejenigen Bewerber, die die 
meisten Stimmen erhalten haben. Haben zwei Bewerber 
die gleiche Anzahl von Stimmen erhalten und wird nur 
noch einer von ihnen für das Amt benötigt, so ist eine 
Stichwahl nach den Sätzen 3 bis  
5 vorzunehmen.

§ 15
Auflösung des Verbandes

Die Auflösung des Verbandes kann nur durch Beschluss der 
Delegiertenversammlung mit 2/3 Mehrheit erfolgen. Die 
Delegiertenversammlung entscheidet über das vorhandene 
Vermögen des Verbandes mit 2 / 3 Mehrheit.

§ 16
Schlussbestimmungen

Soweit die Satzung keine abweichenden Bestimmungen 
enthält, gelten die vereinsrechtlichen Vorschriften des BGB.

DEHOGA Landesverband Niedersachsen 
– Niedersächsischer Hotel- und Gaststättenverband  

im DEHOGA e.V. –

Erläuterungen zur Beitragsordnung

Zu § 1:
Der Mitgliedsbeitrag für die Mitglieder des DEHOGA Nieder-
sachsen e. V. richtet sich nach dem Netto-Jahresumsatz 
des Betriebes. Je nach Selbsteinstufung durch das Mitglied 
stehen acht Beitragsgruppen (BTG 3 bis BTG 10) zur Aus-
wahl (siehe Beiblatt „Beitragsordnung“). Die Einstufung 
in die Mindestbeitragsgruppe 3 setzt einen Umsatznach-
weis voraus, den z. B. der Steuerberater ausstellen kann. 
Der Mitgliedsbeitrag kann wahlweise als Jahres- oder 
Halbjahresbeitrag entrichtet werden und ist im Voraus fällig. 
Im Jahr des Eintritts wird der Beitrag ab Beginn der Mitglied-
schaft bis zum Ende des laufenden Kalenderjahres erhoben. 
Der Einzug erfolgt seit 01.02.2014 im SEPA-Basislast- 
schriftverfahren. Auf die zusätzliche Übersendung einer 
Rechnung kann verzichtet werden, da die jährliche Belas-
tung des Verbandsbeitrags eine Dauerbeziehung darstellt, 
die das Finanzamt anhand der Mitgliedschafts- 
bestätigung des Verbandes nachvollziehen kann.
Der Mitgliedsbeitrag enthält keine Umsatzsteuer.

Zu § 2
Unternehmen mit mehreren Betriebsstätten in Niedersach-
sen erhalten einen Beitragsrabatt.

Zu § 3
Beitragserhöhungen/-verminderungen erfolgen jährlich auf 
Beschluss des Großen Vorstandes in Anlehnung an die Ver-
änderungen des Deutschen Verbraucherindex.

Passive Mitgliedschaft
Eine passive Mitgliedschaft kann jedes Mitglied nach Aufgabe 
seines Betriebes eingehen. Für passive Mitglieder besteht 
kein Anspruch auf Rechtsberatung.

Partner-Mitgliedschaft
Eine Partner-Mitgliedschaft müssen mitarbeitende Ehepartner 
von Mitgliedern eingehen, wenn sie ein Ehrenamt im Verband 
übernehmen möchten.

Wartemitgliedschaft
Eine Wartemitgliedschaft kann jeder angehende Gastronom 
eingehen, dessen Betrieb sich in der Gründungsphase 
befindet. Diese Mitgliedschaft ist auf 12 Monate befristet. 
Sobald der Betrieb eröffnet wurde, kommt die Beitragsfest-
setzung nach § 1 zur Anwendung.

Fördermitgliedschaft
Einzelpersonen, Firmen, Verbände oder sonstige Organisa- 
tionen können Fördermitglieder des Verbandes werden.  
Für eine persönliche Fördermitgliedschaft ist der Mitglieds- 
beitrag nach BTG 3 und für eine institutionelle nach BTG 6 
zu entrichten. Fördermitglieder können kein Ehrenamt im 
Verband übernehmen und haben auch keinen Anspruch auf 
Rechtsberatung.

Ja, ich will die Vorteile  
des DEHOGA Niedersachsen  
nutzen und werde Mitglied ab 0 1 M M J J J J

Yorckstraße 3 l 30161 Hannover
Telefon (0511) 33706-0 l Fax (0511) 33706-29
Landesverband@dehoga-niedersachsen.de
www.dehoga-niedersachsen.de

 Ich stimme dem Erhalt des Newsletters des Landesverband Niedersachsen und dem des Bundesverbandes (DEHOGAcompact) 
 per E-Mail sowie der Verarbeitung meiner Daten zu. Die Newsletter enthalten Informationen zu gesetzlichen Änderungen, 
 Branchenthemen, Seminaren und Messen.



SEPA-Lastschriftmandat
Ich / Wir ermächtige(n) den DEHOGA Niedersachsen, den von mir / uns zu entrichtenden Verbandsbeitrag von meinem / unserem Konto 
mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) ich / wir mein / unser Kreditinstitut an, die vom DEHOGA Niedersachsen auf mein / 
unser Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis:  Ich kann / Wir können innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten  

Beitrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

 Ich bitte um Beitragseinzug vom Konto.

Name des Kontoinhabers

Ort, Datum, Unterschrift Wichtig! Mandat nur gültig mit Unterschrift!

BIC IBAN

D E

  Ich bitte um Übersendung 
    einer Rechnung per Post.

  Ich bitte um Übersendung 
einer Rechnung an folgende E-Mail-Adresse

Der DEHOGA Niedersachsen e. V. verarbeitet, ggf. unter Einsatz von Dienstleistern (Auftragsverarbeitung), Ihre personenbezogenen 
Daten zur Begründung und Durchführung der Vereinsmitgliedschaft und damit verbundener Vorteile nach Art. 6 Abs. 1b) DSGVO.
Ich bin berechtigt, von der Gema aufgrund eines mit dem DEHOGA bzw. der BVMV abgeschlossenen Gesamtvertrages einen Gesamt-
vertragsnachlass zu beanspruchen. Dafür meldet der DEHOGA Niedersachsen e.V. meine Mitgliedschafts- und Bestandsdaten an die 
Gema. Die Gema wird meine Daten als Verantwortliche i.S.d. DSGVO verarbeiten. Eine Übermittlung personenbezogener Daten nach 
außerhalb der EU findet nicht statt.

Ich willige in folgende Datenverarbeitung nach Art. 7 DSGVO ein:
■  Die DEHOGA-Förderungsgesellschaft des niedersächsischen Hotel- und Gaststättengewerbes mbH erhält meine Daten zur Erbringung 

weiterer Dienstleistungen für mich. 
■  Der Versicherungspartner der DEHOGA Niedersachsen erhält meine Mitgliedsnummer, meinen Namen, meine Betriebsanschrift, 

Telefonnummer und mein Ein- und Austrittsdatum.
■  Im Rahmen von Veranstaltungen des Verbands dürfen Foto- und Videoaufnahmen von mir bzw. meinem Betrieb angefertigt und zu 

Zwecke der Öffentlichkeitsarbeit des Verbands (insbesondere auf der Webseite, in sozialen Medien, in Druckerzeugnissen und Presse-
veröffentlichungen) verarbeitet und veröffentlicht werden.

■  Mein Betrieb wird als neues Mitglied des Verbands namentlich auf den Kommunikationskanälen des Verbands (z.B. Website, Social 
Media, Newsletter, Presse) genannt.

■  Die Kooperationspartner des DEHOGA Niedersachsen (siehe Website des DEHOGA Niedersachsen) erhalten meine Mitgliedsnummer, 
meine Betriebsanschrift sowie mein Ein- und Austrittsdatum, um die berechtigte Inanspruchnahme meiner Mitgliedervorteile zu prüfen.

Widerruf der Einwilligung
Ihre erteilten Einwilligungen können Sie formlos jederzeit ganz oder teilweise beim DEHOGA Niedersachsen e.V., Mitgliederservice, Yorck-
straße 3, 30161 Hannover, oder per E-Mail an mitgliederservice@dehoga-niedersachsen.de, widerrufen. Der Widerruf wirkt nur für die Zu-
kunft, hat also keine Auswirkungen auf die bisherige Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Leistungen, die vom Widerruf erfasst werden, 
können dann nicht mehr in Anspruch genommen werden.

Dauer der Speicherung: Ihre Daten werden bis zur Beendigung der Mitgliedschaft gespeichert. Danach werden Ihre Daten gelöscht, 
sofern diese nicht den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten von 6 bzw. 10 Jahren nach § 257 HGB bzw. §147 AO unterliegen.

Weitere Rechte: Nach Art 15 DSGVO steht Ihnen ein Auskunftsrecht über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu, nach Art. 16 DSGVO das 
Recht auf Berichtigung, nach Art. 17 DSGVO das Recht auf Löschung, nach Art. 18 DSGVO das Recht auf Einschränkung der Verarbei-
tung, nach Art. 21 DSGVO das Recht auf Widerspruch und nach Art. 20 DSGVO das Recht auf Übertragbarkeit Ihrer Daten. Hierzu 
wenden Sie sich bitte an den DEHOGA Niedersachsen e.V. oder an den Datenschutzbeauftragten des DEHOGA Niedersachsen e.V., 
Scope & focus Service-Gesellschaft mbH, Leonhardtstraße 2, 30175 Hannover, Telefon: 0511/ 3 64 2210, E-Mail: information@scope-
and-focus.com. Außerdem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Ergänzende Datenschutzhinweise Sitz des Verbandes: Hannover, VR 2494 Registergericht Hannover 
Verantwortlich: DEHOGA Landesverband Niedersachsen e.V., Yorckstraße 3, 30161 Hannover, vertreten durch den Präsidenten,  
Telefon 05 11 / 33 70 60, www.dehoga-niedersachsen.de. 

Ort, Datum rechtsverbindliche Unterschrift des Antragstellers

Mit meiner Unterschrift stimme ich der Datenverarbeitung zu und erkenne die Satzung des DEHOGA Niedersachsen e.V.  
(unter www.dehoga-niedersachsen.de) an.

Wird vom DEHOGA Landesverband ausgefüllt

Bezirksverband: Mitgliedsnummer:

Kreisverband: Beitragsgruppe:

aufgenommen von:

  Ich bestelle ein kostenloses Mitgliedsschild und werde dieses an gut sichtbarer Stelle im Betrieb oder außen am Betrieb anbringen. 
Das Schild bleibt Eigentum des DEHOGA Niedersachsen.

Satzung
des DEHOGA Landesverbandes Niedersachsen 

Niedersächsischer Hotel- und Gaststättenverband e. V. 
in der Fassung vom 21.10.2019

§ 1
Name, Sitz und Zweck des Verbandes

(1) Der Verband führt den Namen: 
DEHOGA Landesverband Niedersachsen – 
Niedersächsischer Hotel- und Gaststättenverband  
im DEHOGA e. V.

(2) Er ist in das Vereinsregister eingetragen und hat seinen 
Sitz und Gerichtsstand in Hannover.

(3) Der Verband bezweckt die Wahrung und Förderung aller 
Maßnahmen, die zur Hebung des Gastgewerbes dienen 
und nimmt die Interessen seiner Mitglieder in allen wirt- 
schaftlichen, steuerlichen, rechtlichen, sozialpolitischen 
sowie allen anderen Berufsfragen wahr.

 Diese Ziele sollen erreicht werden durch:
 – gemeinsame Besprechung aller Berufsbelange
 – Mitwirkung bei der einschlägigen Gesetzgebung
 – Vertretung der Mitglieder gegenüber Behörden
 –  Vertretung der Mitglieder vor Arbeits- und Verwaltungs - 

gerichten – in Fällen von landesweit übergeordneter 
Bedeutung auch vor den Finanz- und Sozialgerichten 
–, Wirtschaftsverbänden, Gewerkschaften, politischen 
Parteien und sonstigen Vereinigungen.

 –  Unterrichtung der Mitglieder in allen einschlägigen 
Fachfragen,

 –  Förderung der Ausbildung des Nachwuchses und der 
Berufsberatung,

 –  Unterrichtung der Mitglieder in allen einschlägigen 
sozialen, betriebswirtschaftlichen und betriebstech- 
nischen Fragen,

 –  Versicherungsberatung, sowie den Aufbau einer Alters-
versorgung,

 –  Pflege der beruflichen Kollegialität.
Der Zweck des Verbandes ist nicht auf einen wirtschaft- 
lichen Geschäftsbetrieb gerichtet. Der Verband betätigt 
sich nicht parteipolitisch und ist überkonfessionell.

§ 2
Mitgliedschaft

(1) a) Ordentliches Mitglied können alle natürlichen und 
juristischen Personen werden, die sich als Eigen- 
tümer, Pächter, Mitunternehmer oder Leiter im Gast-
stätten- und Hotelgewerbe innerhalb des Verbands-
bereiches betätigen oder betätigt haben. Auch die 
Ehegatten oder Abkömmlinge solcher ordentlichen 
Mitglieder, soweit sie in leitender Position im Betrieb 
mitarbeiten, können ordentliche Mitglieder werden.

 b) Außerordentliche Mitglieder können natürliche und 
juristische Personen werden, die einen Betrieb  
des Gaststätten- und Hotelgewerbes bewirtschaften 
wollen. Die außerordentliche Mitgliedschaft kann 
lediglich für ein Jahr erworben werden. Außerordent-
liche Mitglieder werden ordentliche Mitglieder, soweit 
die Voraussetzungen nach § 2 Absatz 1 a vorliegen. 
Außerordentliche Mitglieder haben kein passives 
Wahlrecht innerhalb des Verbandes.

 c) Gesprächspartner des Hotel- und Gaststättengewer-
bes können als fördernde Mitglieder in den Verband 
aufgenommen werden. Die hier zu leistenden Beiträge 
dienen ausdrücklich der Förderung des Verbands-
zweckes. Diese Mitglieder haben keinen Anspruch 
auf Beratung oder Vertretung durch den Verband. 
Mitglieder im Sinne dieser Satzung sind alle bereits 
durch die Kreis- und Ortsverbände erfassten und 
betreuten Mitglieder.

(2) Aufnahmeanträge sind schriftlich an eine örtliche Gliede- 
rung des Verbandes oder unmittelbar an den Verband  
zu richten. Über die Aufnahme entscheidet das Präsidium 
des Verbandes im Einvernehmen mit dem zuständigen 

Protokoll zu führen, das vom Protokollführer zu unterzeichnen 
ist. Die Protokollführungsbefugnis kann vom Präsidium auf 
die Geschäftsführer übertragen werden.

§ 6
Das Präsidium

(1) Das Präsidium besteht aus:

 a) dem Präsidenten,
 b) 2 Vizepräsidenten,
 c) dem Schatzmeister.

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem 
Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und dem Schatzmeis-
ter. Der Präsident ist allein vertretungsberechtigt. Zwei 
der drei weiteren Präsidiumsmitglieder (Vizepräsidenten 
und Schatzmeister) vertreten gemeinsam. Im Innen - 
verhältnis soll gelten, dass diese nur bei Verhinderung 
des Präsidenten tätig werden dürfen.

(3) Das Präsidium leitet die Geschäfte nach Maßgabe der 
Beschlüsse des Großen Vorstandes und der Delegierten-
versammlung. Es übt seine Tätigkeiten grundsätzlich 
ehrenamtlich aus. Das Präsidium kann für seine Tätigkeit  
eine Tätigkeitsvergütung erhalten. Näheres regelt die vom 
Großen Vorstand zu beschließende Vergütungsordnung.

(4) Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
seiner Mitglieder anwesend sind. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Präsidenten.

(5) Dem Präsidium obliegt die Festlegung der Einstellungs-
bedingungen der Geschäftsführer und Angestellten.

(6) Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, die vom 
Großen Vorstand zu genehmigen ist.

(7) Mindestens zweimal im Jahr berät das Präsidium als 
erweitertes Präsidium, bestehend aus Präsidium, den 
beiden Fachgruppenvorsitzenden und den Ausschuss-
vorsitzenden.

§ 7
Großer Vorstand

(1) Der Große Vorstand besteht aus:

 A.  Folgende Personen sind Mitglieder des Großen Vor-
standes mit Stimmrecht:

 a) die Mitglieder des Präsidiums,
 b) der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 

der Fachgruppe Gaststätten und verwandte Betriebe,
 c) der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende 

der Fachgruppe Hotels und verwandte Betriebe,
 d) die Bezirksverbandsvorsitzenden,
 e) der Vorsitzende des Ausschusses Arbeitsmarkt und 

Tarifpolitik,
 f) der Vorsitzende des Ausschusses für Berufsbildung,
 g) der Vorsitzende des Juniorenarbeitskreises,
 h) der stellvertretende Schatzmeister.

 B.  Folgende Personen sind Mitglieder des Großen Vor-
standes ohne Stimmrecht:

 a) jeweils zwei Geschäftsführer des Landesverbandes 
und

 b) jeweils ein Geschäftsführer aus jedem Bezirksverband.

(2) Wird ein Bezirksvorstandsvorsitzender in das Präsidium 
gewählt, so rückt dessen Stellvertreter in den Großen 
Vorstand nach.

(3) Alle stimmberechtigten Mitglieder des Großen Vorstandes 
können sich im Verhinderungsfall durch Stellvertreter 
vertreten lassen.

(4) Der Große Vorstand ist Beratungs- und Entscheidungs-
organ in allen wichtigen Verbandsangelegenheiten. Der 
Große Vorstand tritt nach Bedarf, jedoch mindestens 
einmal jährlich, zusammen.

(5) Alle Abstimmungen, die eine Satzungsänderung oder 
Ämterentscheidungen betreffen, bedürfen der 2/3 
Mehrheit. Alle anderen Abstimmungen erfolgen durch 
einfache Mehrheit.

§ 8
Delegiertenversammlung

(1) Der stimmberechtigte Große Vorstand (§ 7) und die von 
den Kreisverbänden gewählten Delegierten bilden die 
Delegiertenversammlung. Die Delegiertenversammlung 
ist die Mitgliederversammlung im Sinne der einschlägigen 
Vorschriften des BGB und muss mindestens einmal im 
Jahr zusammentreten. Weitere Delegiertenversamm- 
lungen sind einzuberufen, wenn mindestens 45 % der 
Kreisverbände die Einberufung schriftlich unter Angabe 
des Zwecks und der Gründe verlangen. 

 Die Delegiertenversammlung wird vom Präsidenten oder 
dem Vizepräsidenten geleitet. Die Einberufung zur 
Delegiertenversammlung erfolgt schriftlich mindestens 
vier Wochen vor dem Tage der Delegiertenversammlung.

(2) Die Delegiertenversammlung wählt auf Vorschlag des 
Präsidiums oder des Großen Vorstandes oder der Kreis- 
oder der Bezirksverbände oder deren Beauftragten  
aus den Reihen der Delegierten auf 3 Jahre in jeweils 
getrennten Wahlgängen:

Kreisverband. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem 1. Tag 
des Monats, in dem der Aufnahmeantrag gestellt wurde. 
Die Aufnahme erfolgt durch Annahme des schriftlichen 
Aufnahmeantrages durch das Präsidium. Jedes Mitglied 
hat Anspruch auf Aushändigung eines Mitgliedsauswei-
ses und der Satzung.

(3) Bei der Ablehnung des Aufnahmeantrages sind dem 
Antragsteller die Gründe durch eingeschriebenen Brief 
mitzuteilen. Gegen die Ablehnung steht dem Antrag- 
steller innerhalb einer Frist von vierzehn Tagen nach 
Eingang des Ablehnungsbescheides die Beschwerde 
beim DEHAGO Landesverband Niedersachsen zu, 
dessen Großer Vorstand über die Aufnahme endgültig 
entscheidet.

(4) Der Austritt aus dem Verband kann nur zum Ablauf eines 
Geschäftsjahres erfolgen und muss drei Monate vorher 
dem Präsidium des Verbandes oder dem zuständigen 
Kreisverband schriftlich erklärt werden. Bei Aufgabe des 
Betriebes ist der Austritt aus dem Verband zum Ende des 
Monats zulässig, im dem dem Verband die vollzogene 
Aufgabe des Betriebes angezeigt wird. Bei Tod des Mit-
gliedes erlischt die Mitgliedschaft.

(5) Die Mitgliedschaft geht verloren:

 a) bei groben Verstößen gegen die Interessen des 
Verbandes,

 b) wenn das Mitglied seinen satzungsgemäßen 
Verpflichtungen nicht nachkommt,

 c) wenn die Gewerbeerlaubnis wegen unerlaubter 
Handlungen von der zuständigen Behörde 
zurückgezogen wird,

 d) wenn Entehrendes gegen das Mitglied vorliegt.

(6) Über den Verlust der Mitgliedschaft beschließt und ent- 
scheidet das Präsidium des Verbandes nach Anhörung 
bzw. auf Vorschlag des zuständigen Kreisverbandes. 
Das Mitglied ist in jedem Falle über die ihm vorgeworfe-
nen Verfehlungen zu unter rich ten. Es kann innerhalb vier 
Wochen nach Erhalt der Benachrichtigung beim Präsidium 
Einspruch erheben. Über den Einspruch entscheidet  
der Große Vorstand endgültig. Bis zur endgültigen Ent - 
scheidung ruhen die Rechte des Mitglieds. 

§ 3
Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Mitglieder des Verbandes haben gleiche Rechte und 
Pflichten. Sie sind berechtigt, die Dienstleistungen des 
Verbandes zu nutzen. Der Verband kann ordentliche 
Mitglieder – § 2 Absatz 1 a – nicht gegeneinander ver- 
treten.

(2) Jedes Mitglied ist verpflichtet, das Hotel- und Gaststätten- 
gewerbe standesgemäß zu vertreten und die Interessen 
der Organisation zu wahren und zu fördern. Jedes Mit- 
glied verpflichtet sich, die Mitgliedsbeiträge regelmäßig 
ohne Aufforderung zu bezahlen und die Satzung zu be-
folgen. Beiträge sind Bringschuld.

§ 4
Gliederung des Verbandes

(1) Der Verband gliedert sich in Bezirksverbände, und diese 
in Kreisverbände. Die Grenzen der Bezirks- und Kreis- 
verbände werden im Einvernehmen mit den Bezirks- und 
Kreisverbänden vom Großen Vorstand festgelegt. Bezirks- 
verbände und Kreisverbände nehmen in ihrem Bereich 
die Belange und Interessen der Mitglieder völlig selbst- 
ständig wahr. Sie haben jedoch in grundsätzlichen Fragen 
des Gesamtgewerbes nach den Richtlinien des Verban- 
des zu handeln.

(2) Darüber hinaus liegt es im Ermessen der Kreisverbände, 
Ortsverbände einzurichten.

(3) Bei den Bezirks- und Kreisverbänden gebildetes Ver - 
mögen verbleibt diesen Untergliederungen. Diese sind 
Gesellschaften des Bürgerlichen Rechts im Sinne § 705 
BGB ff. Es bleibt freies Vermögen dieser Gesellschaften, 
ohne dass Rechtsbeziehungen dieser Gesellschaften 
und dem DEHOGA Landesverband Niedersachsen 
dadurch entstehen, dass die einzelnen Angehörigen 
dieser Gesellschaften die Mitgliedschaft beim DEHOGA 
Landesverband Niedersachsen aufgrund dieser Satzung 
erworben haben.

(4) Solches Vermögen verbleibt den Untergliederungen 
auch im Falle der Auflösung des Verbandes.

(5) Im Falle der Liquidation einzelner Untergliederungen ist 
vorhandenes Vermögen gemeinnützigen Zwecken, mit 
Vorrang Berufsausbildungseinrichtungen des Hotel- und 
Gaststättengewerbes, zuzuführen.

§ 5
Organe des Verbandes

Die Organe des Verbandes sind:

a) das Präsidium
b) der Große Vorstand
c) die Delegiertenversammlung

Über alle Sitzungen und Beschlüsse der Organe ist ein 
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